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1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssateung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der Sitzung
am 17.06.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

1

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

außerordentliche Erträge

außerordentliche Aufwendungen

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts

die bisherigen
festgesetzten

Gesamtbeträge

- Euro -
2

17. 991. 200

22. 605. 800

0

0

17. 518. 500

21. 129. 400

180. 100

4. 261. 100

4.081.000

418. 200

21. 779. 600

25. 808. 700

Erhöht
um

-Euro-
3

166.500

305. 000

0

0

166. 500

278. 000

0

4. 375. 000

3. 157. 000

10.500

3. 323. 500

4.663.500

vermindert
um

-Euro-
4

733,000

2. 241. 500

0

0

733. 000

1. 990. 000

0

1.218. 000

0

0

733. 000

3.208. 000

und damit der
Gesamtbetrag des

Haushalfsplans
einschließlich der

Nachträge

- Euro -
5

17. 424. 700

20. 669. 300

0

0

16. 952. 000

19.417. 400

180. 100

7.418. 100

7.238.000

428. 700

24. 370. 100

27,264.200

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4. 081.000   um 3. 157.000   erhöht und damit auf 7. 238. 000   neu festge-
setzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
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§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von
2.842.000   um 376,600   vermindert und damit auf 2.465.400   neu festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§5

§6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000   sind unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2
NKomVG.

Ferner sind als unerheblich anzusehen:

Beträge (unbegrenzt),
die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
die wirtschaftlich durchlaufend sind,
die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

^e^6^
Algermissen, den 17.06.2025

^-^
Bü ermeisterin/Bürgermeister
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Verkündung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das
Haushaltsjahr 2025 wird hiermit verkündet.

Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis
Hildesheim am 02. 07. 2025 unter Az. : (910) 15-14-10 erteilt worden.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 i. V. m. § 115 Abs. 1 NKomVG

vom 10.07.2025 bis 18.07.2025

zur Einsichtnahme während der Dienststunden

im Rathaus der Gemeinde AI ermissen
Marktstraße 7 Zimmer Nr. 21

AI ermissen

öffentlich aus.

Der Nachtragshaushaltsplan wird zusätzlich im Internet auf der Homepage der
Gemeinde Algermissen bereitgestellt.

AI ermissen den 02.07.2025
Ort, Datum

<?''
^^

Gemeinde Algermissen
Der Bü ger ister

6"^

^ 't
^
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Allgemeine Sprechzeiten & Kontakt 
Mo 8.30-15 Uhr � ̃Di und Fr 8.30-12.30 Uhr � ̃Do 8.30-16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18 Uhr � ̃Mi geschlossen 
Vermittlung  05121 309-0 � ̃Fax Hildesheim 05121 309-2000 � ̃Fax Alfeld 05181 8008 � ̃www.landkreishildesheim.de 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine � ̃IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14 � ̃BIC:  NOLADE21HIK 
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen � ̃IBAN: DE95 2519 3331 4014 4453 00 � ̃BIC: GENODEF1PAT 
Postbank Hannover � ̃IBAN: DE24 2501 0030 0007 6453 02 � ̃BIC: PBNKDEFF 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim 

 
Herrn  
Ali KÜNILI 
Haupstr. 7  
31171 Nordstemmen 
 

 
 
 
 
 

Bearbeitende Dienststelle 
913 �t Amt für Migration, Integration und Demographie �t 

  Diensträume 
  Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim  
  Ansprechpartner/in  
  Herr Romer 

Raum  
360  

  Kontakt 
  Telefon:  05121/ 309-0 - 3601 

 
 

  Fax: 05121/309 - 95 3601 
  OE913AsylbLG@landkreishildesheim.de 
 
 
 
 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens  Mein Zeichen / Mein Schreiben Datum  

 (913)  1599/283022-RomA 03.07.2025  

 
 
Einstellungsbescheid der Leistungen gem. § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 
Sehr geehrter Herr KÜNILI,   
 
die bisher gewährten Leistungen einschließlich der Sachleistung Wohnraum nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz für: 
 

KÜNILI, Ali, *20.01.2000 
 

stelle ich rückwirkend zum 30.06.2025 ein. 
 
Begründung 
(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet 
aufhalten und die 
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, 
2. über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht  
    gestattet ist, 
3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzen  
    a) wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Absatz 1 oder § 24 des       
        Aufenthaltsgesetzes, 
    b) nach § 25 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder 
    c) nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes, sofern die Entscheidung über die             
        Aussetzung ihrer Abschiebung noch nicht 18 Monate zurückliegt, 
4. eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen, 
5. vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht    
     oder nicht mehr vollziehbar ist, 
6. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1 bis 5  
    genannten Personen sind, ohne das sie selbst die dort genannten Voraussetzungen    
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    erfüllen, oder 
 
7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach  
    § 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein anderer Aufenthaltstitel 
als die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr 
als sechs Monaten erteilt worden ist, nicht nach diesem Gesetz leistungsberechtigt. 
 
(3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats, in dem 
1. die Leistungsvoraussetzung entfällt oder  
2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder 
ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht 
unanfechtbar ist. 
 
Laut Auskunft vom Team Wohnraum ist Ihr Aufenthalt seit dem 18.06.2025 unbekannt. Folglich waren 
Ihre Leistungen zum 30.06.2025 einzustellen. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form beim Landkreis 
Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim, einzulegen. Ein Widerspruch in 
elektronischer Form muss den Anforderungen des § 36a Abs. 2 des Ersten Sozialgesetzbuches 
entsprechen. 
 
Hinweis: 
Ein Widerspruch per einfacher E-Mail ist nicht zulässig. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Herr Romer 
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Ordnungsamt (204) 03.07.2025 
- Jagd-/Waffen-/Sprengstoffangelegenheiten                                              Sachbearbeiter: Herr Kamisek 
Az.: (204) 3160/45-043/2025 

 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 
Gemäß § 41 Abs. 3, 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit § 10 Verwaltungszu-
stellungsgesetz (VwZG) wird öffentlich bekannt gemacht, dass der Bescheid der Waffenbehörde des 
Landkreises Hildesheim vom 02.07.2025, Aktenzeichen: (204)3160/45-043/2025, gerichtet an 
 

Herrn Denny Demjen Boldorf, geb. 12.04.2004, 
 
zuletzt wohnhaft: Marienburger Straße 92 D, 31141 Hildesheim, danach von Amts wegen nach unbe-
kannt abgemeldet, 
 
während der allgemeinen Sprechzeiten beim Landkreis Hildesheim, Ordnungsamt, Marie-Wagen-
knecht-Straße 3, 31134 Hildesheim eingesehen bzw. abgeholt werden kann. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit Beginn der Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung ist gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG durchzuführen, da der Aufenthalts-
ort des Empfängers unbekannt ist bzw. eine Zustellung an ihn oder eine Vertretung oder zustellbevoll-
mächtigte Person nicht möglich ist.  
 
Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
Gez. 
Kamisek 
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Fortsetzung der Sitzung des Kreistages 

Am Montag, dem 25.08.2025 findet um 16.00 Uhr im großen Sitzungssaal des 

Kreishauses, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim, 

die Fortsetzung der Sitzung des Kreistages vom 26.06.2025 statt. 

 
 
1. Umbesetzung der Ausschüsse und Gremien des Kreistages 
 - Vorlage 941/XIX 
2. Beförderungen von Führungskräften innerhalb der Laufbahngruppe 2 mit Wechsel des 

���]�v�P���v�P�•���u�š���•���~�(�Œ�º�Z���Œ���������Ì���]���Z�v�µ�v�P�����]�•���î�ì�ì�õ���c���µ�(�•�š�]���P���]�v�������v���Z�‚�Z���Œ���v�����]���v�•�š�^�• 
 - Vorlage 904/XIX 
2.1. Beförderungen von Führungskräften innerhalb der Laufbahngruppe 2 mit Wechsel des 

���]�v�P���v�P�•���u�š���•���~�(�Œ�º�Z���Œ���������Ì���]���Z�v�µ�v�P�����]�•���î�ì�ì�õ���c���µ�(�•�š�]���P���]�v�������v���Z�‚�Z���Œ���v�����]���v�•�š�—�•�U��
Qualifizierungskonzept im Landkreis Hildesheim 
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2025 

 - Antrag 871/XIX 
3. Leitung des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) und der Dezernate des Landkreises 

- Antrag der CDU-Fraktion vom 30.09.2024 
 - Antrag 630/XIX 
4. Inakzeptable Benachteiligung von Kommunen des Landkreises durch den Kita-Vertrag 

Antrag der Fraktionen Die Unabhängigen und FDP 
 - Antrag 872/XIX 
4.1. Inakzeptable Benachteiligung von Kommunen des Landkreises durch den Kita-Vertrag 

Antrag der Fraktionen Die Unabhängigen und FDP vom 16.06.2025 
 - Antrag 876/XIX 
4.2. Inakzeptable Benachteiligung von Kommunen des Landkreises durch den sog. Kita-Vertrag 

Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt 14 der Sitzung des Kreistages am 26.06.2025 
Antrag der CDU-Fraktion vom 26.06.2025 

 - Antrag 891/XIX 
5. Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 

Haushaltsjahr 2024 
 - Vorlage 931/XIX 
6. Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2025; 

Ausgaben für den Bau der Betriebskrippe des Landkreises Hildesheim 
 - Vorlage 924/XIX 
7. Brandschutz in Gebäuden des Landkreises 

Antrag der CDU-Fraktion vom 30.01.2025 
 - Antrag 767/XIX 
8. Änderung der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Hildesheim 
 - Vorlage 928/XIX 
9. Einführung der Richtlinie zum Projekt KiNo �t Kindernotfallbetreuung des Landkreises 

Hildesheim 
 - Vorlage 918/XIX 
10. Bauarbeiten und Sperrungen an der Bundesstraße 1 zwischen Groß Escherde und Sorsum 

Antrag der Fraktionen FDP und Die Unabhängigen vom 30.05.2025 
 - Antrag 854/XIX 
10.1. Bauarbeiten und Sperrungen an der Bundesstraße 1 zwischen Groß Escherde und Sorsum 

Antrag der Fraktionen FDP und Die Unabhängigen vom 10.06.2025 
 - Antrag 864/XIX 
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10.2. Änderungsantrag zu Antrag 864/XIX 
Bauarbeiten und Sperrungen an der Bundesstraße 1 zwischen Groß Escherde und Sorsum 
Antrag der Fraktionen FDP und Die Unabhängigen vom 18.06.2025 

 - Antrag 883/XIX 
11. Verfahren gem. § 9 Nds. Wassergesetz i.V.m. §§ 8 ff Wasserhaushaltsgesetz für die Einleitung 

von Haldenwässern der Althalde Siegfried-Giesen in die Innerste im Landkreis Hildesheim (K+S 
Minerals and Agriculture GmbH) 
Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie vom 24.02.2025 �t 
L1.4/L64712/04-12/2023-0001/047 
- Antrag der CDU vom 10.03.2025 

 - Antrag 790/XIX 
11.1. Verfahren gem. S 9 Niedersächsisches Wassergesetz i.V.m. SS 8ff Wasserhaushaltsgesetz für 

die Einleitung von Haldenwässern der Althalde Siegfried-Giesen in die Innerste im Landkreis 
Hildesheim (K+S Minerals and Agriculture GmbH) 
Antrag der Gruppe vom 24.06.2024 

 - Antrag 887/XIX 
12. Biotopvernetzung 

Antrag der Gruppe 
 - Antrag 815/XIX 
12.1. Biotopvernetzung 

Antrag der CDU-Fraktion vom 10.06.2025 
 - Antrag 867/XIX 
13. Änderung der Richtlinie zur Förderung der biologischen Vielfalt im Landkreis Hildesheim 

(Neufassung 2025) 
 - Vorlage 899/XIX 
13.1. Änderungsantrag TOP 32; Vorlage 899/XIX �v  Änderungen der Richtlinie zur Förderung der 

biologischen Vielfalt im Landkreis Hildesheim 
Antrag der Gruppe vom 26.06.2025 

 - Antrag 890/XIX 
14. Gebührenbefreiung Trichinenuntersuchungen im HHJahr 2025 
 - Vorlage 885/XIX 
14.1. Gebührenbefreiung Trichinenuntersuchungen im HHJahr 2025 
 - Vorlage 885/XIX - 1 
14.2. Änderungsantrag zur Vorlage 885-1/XIX �v  Gebührenbefreiung Trichinenuntersuchungen im 

HHJahr 2025 
Antrag der Gruppe vom 11.06.2025 

 - Antrag 869/XIX 
15. Mitteilungen der Verwaltung 
16. Anfragen 
  
 
  
  
Hildesheim, den 07.07.2025 Landkreis Hildesheim 

 gez. Lynack 
 (Landrat) 
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